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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde in ihren wesentlichen Teilen im Wintersemester 
2001/02 von der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg als Habilitationsschrift angenommen. Zum Zwecke der Veröffentli-
chung wurde die Habilitationsschrift nochmals überarbeitet. Literatur und 
Rechtsprechung sind bis zum Oktober 2005 berücksichtigt. 

Ein großer Dank gebührt an dieser Stelle meinem Habilitationsvater, Herrn 
Professor Dr. Michael Kilian, Halle-Wittenberg, der die Arbeit und das sich an-
schließende Habilitationsverfahren nicht nur aufopfernd betreut sowie das Erst-
gutachten erstellt hat, sondern mich darüber hinaus auch in vielfältiger Weise 
unterstützt hat. Herr Professor Dr. Heinrich de Wall, vormals Halle-Wittenberg, 
inzwischen Erlangen, hat das Zweitgutachten erstellt und fungierte gewisserma-
ßen als Pate für die Feuertaufe des ersten Habilitationsverfahrens an der Halle-
schen Fakultät seit der Wende. Auch ihm danke ich sehr für seine Bemühungen. 

Zur Erstellung des nach der Halleschen Habilitationsordnung obligatorischen 
Drittgutachtens hatte sich Herr Professor Dr. Reiner Schmidt, Augsburg, bereit 
erklärt. Hierfür sowie für seine weitere Unterstützung in Rat und Tat, die er auch 
noch nach Abschluß des Habilitationsverfahrens fortsetzte, bleibe ich ihm eben-
falls zu herzlichstem Dank verpflichtet. 

Die Drucklegung dieser Arbeit wurde durch die großzügige Unterstützung der 
August Mar i a Berges-Stiftung für arbitrales Recht in Köln ermöglicht. Ebenso 
danke ich auch der Schmitz-Nüchterlein-Stiftung in Nürnberg, die gleichfalls ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Drucklegung geleistet hat. 

Dem Verlag Mohr Siebeck verdanke ich die freundliche Aufnahme der vorlie-
genden Schrift in die Reihe Jus Publicum sowie eine vorzügliche verlegerische Be-
treuung. 

Keine Habilitationsschrift kann ohne weitere Unterstützung des Habil itanden 
durch sein Umfeld, seine Kollegen, seine Freunde und insbesondere seine Familie 
gelingen. Dies gilt im vorliegenden Fall umso mehr, als die Arbeit nicht nur ein 
Thema betraf, das sich in Bewegung befindet, sondern auch »in der Bewegung« 
zwischen Oxford, Dorpat, Rothenburg ob der Tauber, Halle an der Saale, Jed-
dah, Son Vida und Hamburg erstellt wurde. Erforderlich waren hierfür weiter-
führende Recherchen in diversen Bibliotheken, bei denen ich wertvolle Hilfe 
auch von mehreren Freunden erhielt: Diesbezüglich danke ich vor allem Assesso-
rin Marion Hombach, Lübeck/Bonn, Rechtsanwalt Dr. Mart in Lüderitz, Reut-
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lingen/München, Hendrik Murmann, Berlin/Strande, Mario Groß, Frankfurt/ 
Main, sowie Rechtsanwalt Dr. Paul Richard Melot de Beauregard, Düsseldorf. 
Dank gebührt auch den Richtern am Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach 
für die ermöglichte Nutzung der dortigen Ressourcen. 

Gänzlich unmöglich wäre indes meine Arbeit ohne meine Familie gewesen. 
Meiner Schwester Alexandra Schörghuber und ihrer Familie danke ich für Gast-
freundschaft in Son Vida genauso wie für ihre übrige Unterstützung, die mir mei-
ne Bemühungen um Erkenntnisgewinn wesentlich erleichterten. Zur vorgenann-
ten Hilfe durch meine Schwester trat die Unterstützung durch meinen Bruder, Dr. 
Michael Stumpf, London, hinzu: Als Naturwissenschaftler versuchte er mich 
fortwährend davor zu bewahren, die Jurisprudenz zu wichtig zu nehmen. Vor al-
lem aber denke ich hier in Dankbarkeit und Liebe an den dauerhaften, geduldi-
gen und vielfältigen Beistand meiner Eltern, Dekan Hans Rudolf Stumpf und Dr. 
Annedore Stumpf, Rothenburg ob der Tauber. Dieser Beistand reichte von prak-
tischer Unterstützung bei der Korrektur des Manuskripts und der Bewältigung 
des Gestrüpps elektronischer Datenverarbeitung bis hin zu stetem geduldigem 
und liebevollem Zuspruch. Dank schulde ich schließlich auch meiner Großmut-
ter, Helene Borutta, die mir bis zu ihrem Heimgang im November 2002 im Alter 
von 104 Jahren mit protestantischem Pflichtgefühl und großherziger Geduld ein 
stetes und unerschütterliches Vorbild war. Ihrem Gedächtnis sei daher dieses 
Werk gewidmet. 

Was in der nachfolgenden Abhandlung gelang, verdanke ich den vorgenann-
ten und noch weiteren Menschen. Hingegen kann für die Mängel entsprechend 
bewährter Urhebertradition nur ich selbst die Verantwortung übernehmen. 

Hamburg, am Reformationstag 2005 Christoph Stumpf 
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1. Kapitel 

Einleitung 

Die alternative Streitbeilegung hat im Bereich des Zivilrechts in den vergangenen 
Jahrzehnten einen deutlichen Aufschwung erfahren. Vor allem die sogenannte 
echte Schiedsgerichtsbarkeit ist im Bereich des internationalen Handelsrechts 
kaum noch aus der Rechtspraxis wegzudenken. Daneben erfreuen sich Schieds-
gutachter einer hohen Beliebtheit gerade in Streitigkeiten über technische Fra-
gen. Namentlich im Bereich des Sozial- und Versicherungsrechts, aber auch in 
zahlreichen anderen Bereichen, haben außerdem Schiedsbehörden eine erhebli-
che Konjunktur zu verzeichnen. Auch die Mediation hat sich nun inzwischen in 
Deutschland fest etabliert; selbst wenn man sie als Modewelle betrachten will, 
die aus den Vereinigten Staaten zu uns hinübergeschwappt ist, ist dennoch nicht 
zu verkennen, daß die Streitschlichtung per Mediation bereits seit wenigstens 
dreißig Jahren Einfluß auf das deutsche Recht nimmt. Seit der Wiedervereini-
gung hat zudem das Schlichtungswesen als eine Art von institutionalisierter Me-
diation im wiedervereinigten Deutschland Einzug gehalten, wo vorher allenfalls 
Gemeindegerichte eine Schattenexistenz geführt hatten. 

Ein wesentlicher Grund für das Vordringen der alternativen Streitbeilegung 
liegt im Streben nach Entlastung der staatlichen Gerichtsbarkeit - sie ist heute 
schon an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Ein anderer wesentli-
cher Faktor liegt in der öffentlichen Wahrnehmung des staatlichen Rechtspre-
chungsangebots als starr, langwierig und teilweise auch sachfremd; es genügt 
häufig nicht mehr modernen Ansprüchen an Flexibilität, an Verfahrensge-
schwindigkeit und an Spezialisierung. Dieser Entwicklung kommen die Metho-
den alternativer Streitbeilegung in verschiedener Weisen entgegen: Sie lassen die 
Streitentscheidung oder Streitschlichtung durch Spezialisten zu, sie können ad 
hoc auf die Bedürfnisse der Beteiligten zugeschnitten werden und sie können in 
verhältnismäßig kurzer Zeit praktikable Ergebnisse liefern. 

Bemerkenswert ist allerdings, daß man sich mit den vorgenannten Methoden 
alternativer Streitbeilegung bislang nur in verhältnismäßig geringem Umfang auf 
verwaltungsrechtliches Terrain gewagt hat. Zwar gibt es bereits seit längerem 
Experimente mit der Mediation in verwaltungsrechtlichen Genehmigungsver-
fahren; auch haben Institutionen der unechten Schiedsgerichtsbarkeit als beson-
dere Verwaltungsgerichte oder als Verwaltungsschiedsbehörden eine bis in das 
19. Jahrhundert zurückreichende Tradition. Echte Schiedsgerichtsbarkeit trifft 
man gleichwohl im Verwaltungsrecht kaum an. Zwar wird die Möglichkeit zur 
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Streitentscheidung per Schiedsgericht in einer wachsenden Zahl von Gesetzen 
angeboten; doch scheint hiervon bislang noch sehr wenig Gebrauch gemacht zu 
werden. Einen Bedeutungsaufschwung erfährt derzeit allerdings die internatio-
nale Schiedsgerichtsbarkeit im Hinblick auf Investitionsstreitigkeiten nach dem 
Weltbank-Übereinkommen zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwi-
schen Staaten und Angehörigen anderer Staaten vom 2 8 . 0 3 . 1965 - diese soge-
nannten ICSID-Verfahren erfassen auch öffentlichrechtliche Gegenstände. Im 
Hinblick auf die Schlichtung von Streitigkeiten in institutionalisierten Verfahren 
gilt ähnliches: Auch hier nimmt zwar beispielsweise die Zahl der mit Mediation 
befaßten Praktiker zu, doch halten gesetzliche Regelungen über eine institutio-
nalisierte Streitschlichtung im Verwaltungsrecht - und eine wissenschaftliche Be-
schäftigung mit den hiermit verbundenen Fragenstellungen - mit dem hierfür 
wohl bestehenden Bedarf kaum Schritt. 

M a n darf im wesentlichen zwei Gründe für diese Zurückhaltung vermuten: 
Zum einen fehlen im deutschen Recht eigenständige Regelungen für Methoden 
der alternativen Streitbeilegung. Die existierenden Vorschriften über das echte 
Schiedsverfahren im zehnten Buch der Zivilprozeßordnung sind beispielsweise 
vorwiegend auf die privatrechtliche Streitentscheidung zugeschnitten. Die Über-
tragbarkeit dieser Regelungen auch auf verwaltungsrechtliche Streitigkeiten 
steht daher im Zweifel. Im Bereich der unechten Schiedsgerichtsbarkeit existiert 
demgegenüber eine eher verwirrende und kaum zu überschauende Vielfalt an 
Institutionen gerichtlicher oder behördlicher Natur. Dieses amorphe Bild der un-
echten Schiedsgerichtsbarkeit erschwert naturgemäß dann auch die Identifizie-
rung einheitlicher Grundsätze. Das Schiedsgutachten spielt sich ohnehin weitge-
hend im materiellrechtlichen Bereich ab und erschließt sich einer verfahrens-
rechtlichen Sichtweise nur schwer. Die verwaltungsrechtliche Mediation wird 
dagegen überhaupt eher in einem vorrechtlichen Raum wahrgenommen. Institu-
tionalisierte Schlichtungsverfahren sind schließlich derzeit im verwaltungsrecht-
lichen Bereich kaum zu finden; hier ist allerdings auffällig, daß dieser Bereich 
auch in den bisherigen rechtspolitischen Konzeptionen zur Reform des Verwal-
tungsprozeßrechts weitgehend vernachlässigt wurde. 

Ein zweiter Aspekt, der die Scheu vor einer stärkeren Nutzung alternativer 
Streitbeilegungsmechanismen im öffentlichen Recht zu erklären vermag, liegt in 
dem tradierten Bild des Kontrollmonopols der rechtsprechenden Gewalt gegen-
über dem Handeln der ausführenden Gewalt. Dies ist teilweise im hergebrachten 
Vertrauen in die bewährte Rechtsprechung der klassischen staatlichen Gerichts-
barkeit begründet. Verbunden ist dies wohl auch mit der Vorstellung, daß der 
Schutz des Bürgers vor der Verletzung seiner grundrechtlich garantierten Freihei-
ten und Rechte durch die staatliche Verwaltung ausschließlich eine Aufgabe 
staatlicher Gerichtsbarkeit ist. In Anbetracht der scheinbaren Lückenhaftigkeit 
des vorhandenen rechtlichen Instrumentariums mag gezweifelt werden, ob ein 
gleichwertiger Schutz auch im Rahmen einer außergerichtlichen Streitbeilegung 
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gewährleistet werden kann. Immerhin sind sowohl koordinative als auch subor-
dinative Beziehungen im Verwaltungsrecht regelmäßig durch ein rechtliches 
oder tatsächliches Ungleichgewicht geprägt. Dementsprechend sind hier andere 
Voraussetzungen anzutreffen als beispielsweise im Handelsrecht: hier stellt sich 
die alternative Streitbeilegung als Streitentscheidung »durch Gleiche unter Glei-
chen« dar. 

Es ist deshalb gleich zu Beginn dieser Untersuchung festzuhalten, daß die im 
folgenden darzustellenden und zu untersuchenden Formen der Streitbeilegung 
und -entscheidung lediglich als Alternative, aber nicht als Ersatz der klassischen 
Gerichtsbarkeit des Staates aufzufassen sind. Sie können und sollen als Filter für 
solche Streitigkeiten dienen, welche sinnvoller als auf dem herkömmlichen 
Rechtsweg beigelegt werden können. 

Erörtert werden im folgenden die echte verwaltungsrechtliche Schiedsge-
richtsbarkeit, die unechte verwaltungsrechtliche Schiedsgerichtsbarkeit in ihren 
Ausprägungen als besondere Verwaltungsgerichte und als Schiedsbehörden, das 
verwaltungsrechtliche Schiedsgutachten, das verwaltungsrechtliche Mediations-
verfahren und die institutionalisierte Streitschlichtung im Verwaltungsrecht. Die 
Untersuchung erfordert zunächst eine Bestimmung der jeweiligen Begrifflichkeit 
und Rechtsnatur. Sodann werden die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen abgesteckt werden, bevor sich eine Untersuchung ihrer Funktionsweise und 
ihres Verhältnisses zum herkömmlichen Verwaltungsrechtsweg anschließt. Es 
bietet sich hierbei an, bei der Gelegenheit einer dogmatischen Untersuchung der 
alternativen Streitbeilegung im Verwaltungsrecht über diese hinaus auch einen 
Überblick über die in der Praxis zu berücksichtigenden Aspekte zu bieten. Dem-
entsprechend wird nicht allein die wissenschaftliche Analyse den Gang der Dar-
stellung prägen, sondern es soll auch die praktische Anwendung der alternativen 
Streitbeilegung betrachtet werden. 

Im Vordergrund stehen hierbei Möglichkeiten zur Nutzung dieses Instrumen-
tariums alternativer Streitbeilegung de lege lata. Soweit es angezeigt ist, sollen je-
doch auch rechtspolitische Fragestellungen in die Betrachtung miteinbezogen 
werden; hierbei ist insbesondere zu klären, welche Erweiterungen und Modifika-
tionen der rechtlichen Rahmenbedingungen de lege ferenda als sinnvoll erschei-
nen. 

Es würde zu weit führen, sämtliche bereits existierenden und in Gebrauch be-
findlichen Institutionen der alternativen Streitbeilegung im Verwaltungsrecht en 
detail darstellen zu wollen. Eine Beschränkung auf einige wenige exemplarische 
Erscheinungsformen zur Veranschaulichung der Untersuchung wird insoweit 
wohl notwendig werden. Im Vordergrund steht jedoch die Darstellung und Erör-
terung von Grundsatzfragen des nationalen, internationalen und supranationa-
len Verwaltungsrechts und seines verfassungsrechtlichen Koordinatensystems 
im Hinblick auf die vorgenannten Methoden der alternativen Streitbeilegung ne-
ben dem praxisorientierten Uberblick über diese Methoden. 
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Die echte Verwaltungsschiedsgerichtsbarkeit 

Abschnitt 1: Begrifflichkeit der echten 
Verwaltungsschiedsgerichtsbarkeit 

Im Vordergrund der folgenden Untersuchung wird das klassische Schiedsgericht 
als Ausdruck »echter« Schiedsgerichtsbarkeit als Paradigma für sämtliche Me-
thoden der alternativen Streitbeilegung stehen. Insoweit sind die Natur der ech-
ten Schiedsgerichtsbarkeit und ihre wesentlichen Äußerungen zu analysieren. 
Als zweites Element der Verwaltungsschiedsgerichtsbarkeit bedarf anschließend 
auch die verwaltungsrechtliche Komponente des Begriffs einer eingehenden Klä-
rung. Ebenso wie § 40 Abs. 1 VwGO den Rechtsweg zu den Verwaltungsgerich-
ten für öffentlichrechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art regelt, 
kann grundsätzlich auch das Tätigkeitsfeld der Verwaltungsschiedsgerichtsbar-
keit in vergleichbarer Weise definiert werden. Hierbei sind jedoch auch die ei-
gentlichen Grenzen zwischen Verwaltungsschiedsgerichtsbarkeit und anderen 
Schiedsgerichtsbarkeiten abzustecken. 

A. Der Begriff der echten Schiedsgerichtsbarkeit 

Der Begriff des Schiedsgerichts wird unter dieser oder unter ähnlicher Bezeich-
nung für eine Vielzahl von unterschiedlichen Institutionen verwendet, welche ei-
ne Beilegung von Streitigkeiten außerhalb der herkömmlichen staatlichen Ge-
richtsbarkeit bezwecken. Im Grundsatz können fünf verschiedene Typen alter-
nativer Streitbeilegung insbesondere nach ihrer jeweiligen Einrichtungs- und 
Funktionsweise unterschieden werden: Die klassische Schiedsgerichtsbarkeit 
wird ausgeübt durch das »echte« Schiedsgericht; hiervon abzugrenzen sind der 
Schiedsgutachter, der sich grundsätzlich eher einer materiellen Einzelfrage im 
Rahmen eines komplexeren Vorgangs widmet. Weitere alternative Methoden 
der Streitbeilegung, die im Regelfall eher persuasive Funktion im Hinblick auf 
die Bildung des Parteiwillens als eine abschließende Entscheidungsfunktion ha-
ben, sind das Schlichtungsverfahren und das Mediationsverfahren. Schließlich 
wird auch noch der Begriff des unechten Schiedsgerichts zu erörtern sein; das un-
echte Schiedsgericht hat in begrifflicher Hinsicht Auffangfunktion vor allem für 
diejenigen Erscheinungen der außergerichtlichen Streitschlichtung und -ent-
scheidung, die nicht unter einen anderen Begriff subsumiert werden können. 



Abschnitt 1: Begrifflichkeit der echten Verwaltungsschiedsgerichtsbarkeit 5 

I. Das echte Schiedsgericht 

Eine gesetzliche Definition der echten Schiedsgerichtsbarkeit im Verwaltungs-
recht existiert im deutschen Recht nicht. Ob die zivilprozeßrechtlichen Vor-
schriften auf die verwaltungsrechtliche Schiedsgerichtsbarkeit angewendet wer-
den können, bedarf erst noch der Klärung. Deshalb kann die Verwendung der zi-
vilprozeßrechtlichen Definitionen hier in der Klärung der Begrifflichkeit nicht 
schon vorweggenommen werden. Da die Begriffsklärung jedoch nicht im luftlee-
ren Raum, frei schwebend über den Rechtstexten, vorgenommen werden soll, 
bietet es sich an, zunächst einmal die Verwendung des Begriffs des Schiedsge-
richts in internationalen Rechtstexten zu betrachten. Sodann sollen einzelne üb-
liche Begriffselemente auf ihre Relevanz für die Begrifflichkeit der Schiedsge-
richtsbarkeit und die Abgrenzung zu anderen Streitbeilegungsformen hin unter-
sucht werden. 

1. Die Verwendung des Begriffs der Schiedsgerichtsbarkeit in internationalen 
Rechtstexten 

Im Hinblick auf die Schiedsgerichtsbarkeit sind hier insbesondere von Interesse 
das Genfer Protokoll über die Schiedsklauseln vom 24. September 19241, das 
Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 
26. April 19272, das New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und 
Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 19583, sowie, in ein-
geschränktem Umfang, auch das Europäische Übereinkommen über die Han-
delsschiedsgerichtsbarkeit vom 21. April 19614 und das Welt-Bank-Überein-
kommen zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und An-
gehörigen anderer Staaten vom 28. März 19655 („ICSID-Convention"). 

Auch wenn die genannten Übereinkommen und Protokolle regelmäßig in er-
ster Linie Bedeutung für Handelsstreitigkeiten bzw. für Gegenstände von wirt-
schaftlicher Bedeutung haben werden, stehen sie indes allesamt auch öffentlich-
rechtlich zu qualifizierenden Gegenständen offen gegenüber6. In einem Großteil 

1 RGBl. 1925 II, S.47; innerhalb der Bundesrepublik Deutschlands ist dieses Protokoll am 
27. Dezember 1924 in Kraft getreten. 

2 RGBl. 1930 II, S. 1068; innerhalb der Bundesrepublik Deutschlands in Kraft getreten am 1. 
Dezember 1930 (BGBl. 1930 II, S.1269). 

3 BGBl. 1961 II, S. 122; innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten am 28. 
November 1961 (BGBl. 1961 II, S. 102). 

4 BGBl. 1964 II, S.426; innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten am 25. 
Januar 1965 (BGBl. 1965 II, S. 107). 

5 BGBl. 1969 II, S. 369; innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten am 18. 
Mai 1969 (BGBl. 1969 II, S. 1191). 

6 Die Erfassung von öffentlichrechtlichen Streitgegenstände durch diese Abkommen ist aller-
dings unterschiedlich ausgeprägt; so sehen einige Abkommen immerhin die Möglichkeit vor, 
daß die Vertragsstaaten öffentlichrechtliche Streitigkeiten vom Anwendungsbereich ausschlie-
ßen, vgl. Schlosser, FS Bülow, S. 190. 
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der Mitgliedstaaten dieser Übereinkommen, namentlich in denjenigen des an-
gelsächsischen und des sozialistischen Rechtskreises, existiert ohnehin keine mit 
der deutschen Rechtslage vergleichbare Trennung zwischen privatem und öffent-
lichem Recht7. 

a) Genfer Protokoll über die Schiedsklauseln vom 24. September 1924 

Im Genfer Protokoll über die Schiedsklauseln vom 24. September 1924 wird der 
Begriff der Schiedsgerichtsbarkeit nur relativ rudimentär umrissen. Insoweit 
wird lediglich in Nr. 1 klargestellt, daß vom Geltungsbereich des Protokolls ver-
traglich vereinbarte Schiedsverfahren umfaßt sein sollten8. Laut Nr. 2 sollen für 
das Verfahren in Schiedssachen, einschließlich für die Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts, der Parteiwille und die Gesetzgebung des zuständigen Landes 
maßgeblich sein. Demnach wird hier insbesondere der Parteiwille als wesentli-
ches Element bei der Einrichtung und Ausgestaltung von Schiedsverfahren be-
tont. 

b) Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 
26. April 1927 

Das Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 
26. April 1927 ist im Hinblick auf die Charakteristika von Schiedsverfahren nur 
wenig präziser, zumal es seinerseits weitgehend auf das Genfer Protokoll über die 
Schiedsklauseln vom 24. September 1924 verweist9. Indes macht das Abkom-
men die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruches nach Art. 1 d) insbe-
sondere davon abhängig, daß dieser Schiedsspruch eine endgültige Entscheidung 
darstellt. 

Nicht endgültig ist ein Schiedsspruch dann, wenn er dem Einspruch, der Beru-
fung, der Nichtigkeitsbeschwerde oder einem bereits eingeleiteten Verfahren der 
Anfechtung unterliegt. Damit kommt nach dem Genfer Abkommen neben dem 
Parteiwillen als weiterem, zumindest potentiellem, Charakteristikum die End-
gültigkeit der Entscheidungswirkung hinzu. Freilich bleibt hierbei noch offen, 
ob die Endgültigkeit der Entscheidung ein notwendiger Bestandteil des Begriffes 
der Schiedsgerichtsbarkeit schlechthin darstellt, oder ob hier beispielsweise im-
mer noch eine gewisse Uberprüfbarkeit der Entscheidungen von Schiedsgerich-
ten durch staatliche Gerichte zugelassen werden kann. Die Formulierung des Ab-
kommens läßt hier keine Entscheidung für eine der beiden Alternativen erken-
nen. 

7 Hierzu allgemein Lepsius, S. 27ff. 
8 Schwab/Walter, S.444f. 
9 Schwab/Walter, S.445. 
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c) New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung 
ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1958 

Konkreter im Hinblick auf den Begriff der Schiedsgerichtsbarkeit wird dann je-
doch das New Yorker Ubereinkommen über die Anerkennung und Vollstrek-
kung ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1 9 5 8 1 0 : Hier wird in Art. 1 
Abs. 2 festgestellt, daß nicht nur Schiedssprüche, die durch ad hoc eingesetzte 
Schiedsgerichte ausgesprochen werden, vom Abkommen erfaßt sein sollen, son-
dern auch Schiedssprüche von ständigen Schiedsgerichten, soweit sich die Partei-
en diesen aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen unterworfen haben. Diese 
Vorschrift verdankt ihre Existenz wohl vorwiegend dem Wunsch der damaligen 
RGW-Mitgliedstaaten nach Einbeziehung der osteuropäischen Außenhandelsar-
bitragen, welche als ständige Schiedsgerichte zwischen den sozialistischen 
Staatsbetrieben und privaten Investoren aus dem Ausland fungierten11. Damit 
ist also die Permanenz eines Spruchkörpers hier grundsätzlich kein Hinderungs-
grund für seine Qualifikation als Schiedsgericht. Entscheidend ist hingegen die 
autonome, freiwillige Unterwerfung der Parteien unter das Schiedsgericht. 

Nach Art. 2 Abs. 1 des New Yorker Ubereinkommens über die Anerkennung 
und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche können ausländische Schieds-
vereinbarungen im Geltungsbereich des Übereinkommens dann anerkannt 
werden, wenn sie schriftlich abgefaßt wurden; sie können künftige oder gegen-
wärtige Streitigkeiten betreffen, in eigenständigen Schiedsverträgen oder als Teil 
anderer Verträge, das heißt als Schiedsklauseln, geregelt werden und sowohl ver-
tragliche als auch außervertragliche Ansprüche zum Gegenstand haben. 

In 5 Abs. 1 (c) und (d) des New Yorker Übereinkommens über die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche wird wiederum die Be-
deutung des in der Schiedsvereinbarung zum Ausdruck kommenden Parteiwil-
lens betont, zumal nach dieser Regelung einem Schiedsspruch, welcher sich nicht 
auf die Ermächtigung des Schiedsgerichts in der Schiedsvereinbarung stützen 
kann, die Anerkennung versagt werden darf. Gleiches gilt auch für den Fall, daß 
das Schiedsgericht nicht unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der 
Schiedsvereinbarung gebildet wurde. 

Damit wird der Begriff der Schiedsgerichtsbarkeit auch im New Yorker Über-
einkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schieds-
sprüche zwar einerseits sehr weit gefaßt; gleichzeitig wird jedoch der Parteidis-
position eine überragende Stellung eingeräumt und die Schiedsgerichtsbarkeit 
überhaupt auf diese gestützt. 

10 Schwab/Walter, S .442 
11 Vgl. Schlosser, Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, Rn. 10 ff. 
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d) Europäisches Übereinkommen über die Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 
21. April 1961 

Das Europäische Ubereinkommen über die Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 
21. April 1961 bietet verhältnismäßig präzise Begriffsbestimmungen im Hin-
blick auf die Schiedsgerichtsbarkeit und ihre Schiedssprüche. Zwar ist dieses 
Übereinkommen vordergründig auf Handelsstreitigkeiten zugeschnitten12, doch 
werden nach Art. 2 des Übereinkommens ausdrücklich auch juristische Personen 
des öffentlichen Rechts mit in den Kreis der durch das Übereinkommen erfaßten 
schiedsfähigen Personen aufgenommen, soweit sich der betreffende Staat nicht 
nach Art. 2 Abs. 2 Ausnahmen hiervon vorbehält. Es wird hier auch nicht ausge-
schlossen, daß Handelsstreitigkeiten Bezüge zum öffentlichen Recht haben kön-

13 
nen . 

Anders als in den vorgehenden Übereinkommen werden im Europäischen 
Übereinkommen über die Handelsschiedsgerichtsbarkeit ausdrückliche Defini-
tionen von einzelnen Begriffen der Schiedsgerichtsbarkeit vorgenommen: 

So bedeutet nach Art. 1 Abs.2 (a) des Übereinkommens »Schiedsvertrag« 
(»arbitration agreement«) entweder eine Schiedsklausel innerhalb eines Vertra-
ges oder aber ein gesonderter Schiedsvertrag, der jeweils von den Parteien unter-
zeichnet worden oder in einem Briefwechsel bzw. ähnlichem enthalten ist. Dane-
ben werden auch mündliche Schiedsverträge in den Anwendungsbereich aufge-
nommen. 

Der Begriff der Regelung durch ein Schiedsgericht umfaßt nach Art. 1 Abs. 2 
(b) des Übereinkommens sowohl Streitentscheidungen durch ad-hoc-Schiedsge-
richte als auch durch permanente Schiedsgerichte. Damit wird auch hier, wie im 
New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung auslän-
discher Schiedssprüche, die Permanenz des Spruchkörpers als mit dem Wesen 
der Schiedsgerichtsbarkeit als vereinbar angesehen. 

Von Interesse im Hinblick auf die Institution des Schiedsgerichts sind außer-
dem noch die Vorschriften des Art. 3 des Übereinkommens, in dem festgestellt 
wird, daß auch Ausländer als Schiedsrichter fungieren können, und Art. 4, in 
dem die Organisation des Schiedsverfahrens eingehend geregelt wird. Die hier 
getroffenen Regelungen sind verhältnismäßig detailliert. Sie dürfen freilich nicht 
in ihrer gesamten Ausführlichkeit als Aufzählung notwendiger Bestandteile von 
Schiedsgerichten im klassischen Sinne schlechthin aufgefaßt werden. Jedenfalls 
ist auch hier zu erkennen, daß die Herrschaft der Parteien über die Art und Weise 

12 Schwab/Walter, S .445f. 
13 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und privatem Recht bereitet auch bisweilen 

im Handelsrecht Schwierigkeiten; zu denken ist insoweit beispielsweise an Handelsverträge mit 
öffentlichrechtlichen Körperschaften im Ausland, die nach ausländischem Recht nicht stets dem 
privaten Handelsrecht zugeordnet werden müssen; dies wird u.a. aus dem Vorbehalt nach Art. 1 
Abs.2 Satz 1 des Genfer Protokolls deutlich; Schwab/Walter, S .445. 
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des Verfahrens im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit eine hervorragende Be-
deutung besitzt. 

e) Welt-Bank-Übereinkommen zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten vom 28. März 1965 

Das Welt-Bank-Übereinkommen zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten vom 2 8 . März 1 9 6 5 („ IC-
S1D-Convention") ist für unseren Zusammenhang insbesondere deswegen von 
Interesse, da es eines der wenigen Beispiele von Regelungen über eine Schiedsge-
richtsbarkeit darstellt, die sich zielgerichtet mit Streitigkeiten auch über öffent-
lichrechtlichen Materien befaßt 1 4 : Da vom Welt-Bank-Übereinkommen ins-
besondere Streitigkeiten zwischen Staaten einerseits und privaten Investoren 
andererseits erfaßt werden sollten, die nur selten als rein privatrechtlich zu quali-
fizieren sind, entschloß man sich, die Streiterledigung im Rahmen des Welt-
Bank-Übereinkommens umfassend, das heißt sowohl in privatrechtlicher wie 
auch in öffentlichrechtlicher Hinsicht, zu regeln. 

Das Welt-Bank-Übereinkommen sieht detaillierte Vorschriften für die Ausge-
staltung des Schiedsverfahrens zwischen Investoren und den entsprechenden In-
vestitions-Staaten vor. Diese können allerdings kaum insgesamt als Leitbild für 
Schiedsgerichtsbarkeit schlechthin betrachtet werden. Dennoch kehren hier eini-
ge bei den anderen internationalen Abkommen ebenfalls festgestellten Merk-
male wieder. Dies gilt vor allem für die Bedeutung der Parteiherrschaft über das 
Verfahren: So wird beispielsweise das Schiedsgericht gemäß Art. 3 7 des Abkom-
mens weitgehend durch die Parteien bestimmt1 5 . Durch das im Abkommen vor-
gesehene Zentrum wird eine Schiedsrichterliste geführt, an welche die Parteien 
jedoch bei der Schiedsrichterernennung gemäß Art. 4 0 Abs. 1 des Abkommens 
nicht gebunden sind. Allerdings sieht das Übereinkommen vor, daß der Vorsit-
zende des Schiedsgerichts vom Internationalen Zentrum zur Beilegung von Inve-
stitionsstreitigkeiten gemäß Art. 3 8 des Abkommens benannt wird, soweit keine 
Bestimmung des Vorsitzenden durch die anderen Schiedsrichter erfolgt. 

2. Elemente des Schiedsgerichts 

Den oben aufgezeigten Merkmalen nach ist also das echte Schiedsgericht eine In-
stitution, welche aufgrund einer Willensäußerung der an einem Streit beteiligten 

14 Schreuer, Art.25, Rn. 89ff.: reine wirtschaftliche Transaktionen sind vom Anwendungs-
bereich ausgeschlossen; siehe auch Schlosser, FS Bülow, S. 189ff.; ders., Recht der internationa-
len privaten Schiedsgerichtsbarkeit, S. 3; zum Welt-Bank-Übereinkommen siehe auch Ott, 
S. 8 ff. 

15 Nach Art. 37 Abs. 2 b) des Abkommens besteht das Schiedsgericht im Zweifelsfall aus drei 
Schiedsrichtern, von denen jeweils einer durch die Parteien bestimmt wird; der dritte Schieds-
richter wird durch die beiden anderen Schiedsrichter ernannt. 
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Personen tätig wird und diesen Streit abschließend entscheidet. Gleichzeitig wird 
hiermit die Entscheidung durch eine Instanz der staatlichen Gerichtsbarkeit aus-
geschlossen und ersetzt16. Man kann das echte Schiedsgericht also definieren als 
eine Institution, die über Rechtsstreitigkeiten aufgrund einer ihr von den Partei-
en autonom verliehenen umfassenden Entscheidungskompetenz entscheidet. Die 
in dieser Definition enthaltenen Merkmale liegen insbesondere den aufgeführten 
internationalen Abkommen zu Grunde; immerhin stellen diese jeweils wesent-
lich auf die autonome Entscheidung der Parteien über die Übertragung der Beile-
gung von Rechtsstreitigkeiten auf einen von ihnen gewählten Spruchkörper ab. 
Hingegen wird über die Ausgestaltung allfälliger schiedsrichterlicher Spruchkör-
per oder des Verfahrensrechts in diesen Abkommen kaum etwas ausgesagt, wes-
halb angenommen werden darf, daß dies für den Begriff des echten Schiedsge-
richts keine entscheidende Bedeutung besitzt. Die einzelnen Elemente dieser De-
finition bedürfen freilich noch näherer Betrachtung: 

a) Umfassende Entscheidungskompetenz 

Ein Schiedsgericht entscheidet über Rechtsstreitigkeiten aufgrund einer entspre-
chenden Beauftragung durch die Parteien. Das Schiedsgericht kann also, je nach 
Ausgestaltung der Schiedsvereinbarung bzw. des Schiedsrichtervertrages, eine 
Partei zu einer Leistung verpflichten, etwas feststellen oder etwas gestalten. Das 
Schiedsgericht beantwortet folglich eine an dieses von den Parteien herangetra-
gene Frage17. Diese Antwort wird im Regelfall abschließend sein. Dies bedeutet 
jedoch nicht, daß die Antwort nicht noch einer Nachprüfung, etwa durch ein 
staatliches Gericht oder aber durch ein Ober- oder ein Oberstes Schiedsgericht, 
unterliegen dürfte18. 

Notwendig für die Annahme einer umfassenden Entscheidungskompetenz ist 
lediglich, daß durch den Spruch des Schiedsgerichts selbst eine neue Rechtstatsa-
che entsteht; dies ist beispielsweise dann nicht der Fall, wenn die Parteien selbst 
noch rechtlich erheblich tätig werden müssen, um eine Äußerung der betreffen-
den »Schiedsinstitution« zu einer Rechtstatsache zu machen, wie dies beispiels-
weise beim Konfliktmittler in der Mediation der Fall ist19. 

Die Verleihung der Entscheidungskompetenz durch die Parteien ist für dessen 
Befugnisse, einen Streit zu entscheiden, beim echten Schiedsgericht konstitutiv. 
Hierdurch ist die echte Schiedsgerichtsbarkeit auch von der Prorogation zu un-
terscheiden, bei der die Entscheidungskompetenz bereits der staatlichen Ge-

16 Hierzu im einzelnen zu den Erscheinungsformen und dem Begriff des echten Schiedsge-
richts siehe Weidemann, 1968, S.3ff., 27ff. 

17 Vgl. Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, Rn. 2; vgl. auch Habscheid, FS Leh-
mann II., S.789ff.; ders., FS Kralik, S. 189ff.; Vollkommer, BB 1984, S. lOlOff. 

18 Vgl. zu den Befugnissen des Schiedsgutachters RGZ 152, S.201; BGH NJW 1955, S.655; 
BGHZ 48, S.25. 

19 Vgl. Wittmann, S.35ff. 
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